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März 2016 

Sehr geehrte GemeindebewohnerInnen, 

wir möchten Sie über die neuen Öffnungszeiten der Postpartnerstelle in Oberzeiring informieren: 

Montag bis Freitag von 08:30 bis 12:30 Uhr 

und 15:00 bis 17:00 Uhr 

Telefon und Fax 03571/21791 

pp.8762@post.at 

Öffentliche Verkehrsverbindungen 

von und nach Oberzeiring 
 

Mit den erweiterten Öffnungszeiten am Nachmi�ag hoffen wir das Service für unsere Gemeinde-

bürgerinnen und Gemeindebürger wesentlich zu verbessern. 

Die Postpartnerstelle in Oberzeiring ist im Bedarfsfall auch mit öffentlichen Verkehrsmi�eln er-

reichbar. So ist dies z. B. aus St. Johann mit der Abfahrt um 11:45 (Möderbrugg Ort 11:57) und 

Ankun4 in Oberzeiring um 12:04 möglich. Die Rückfahrt könnte um 13:00 erfolgen, diese erreicht 

St. Johann Ortsmi�e wieder um 13:25 (Möderbrugg Ort 13:13). 

Für eine weitere Fahrplanauskun4 beachten Sie bi�e die Fahrpläne an den Haltestellen, diese 

sind auch unter h�p://fahrplan.oebb.at/bin/query.exe/dn abru@ar (inkl. Preise). 
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Registrierkassenpflicht für Vereine 

Betreffend Registrierkassenpflicht für Vereine hat das Bundesministerium für Finanzen (BMF) 

umfangreiche InformaBonen auf ihrer Homepage zur Verfügung gestellt. 

Diese sind über den Link: 

h�ps://www.bmf.gv.at/top-themen/FAQs_Vereine_Registrierkassenpflicht.html 

abru@ar. 

Anmeldung von Veranstaltungen 

Für die korrekte Anmeldung von Veranstaltungen hat das Land Steiermark einen LeiFaden erar-

beitet, in dem die gesetzlichen Grundlagen, Beispiele für Anmeldungen und Checklisten, eingear-

beitet wurden. 

Der LeiFaden zum Steiermärkischen Veranstaltungsgesetz soll speziell den verantwortlichen Per-

sonen von Vereinen dazu dienen, einen Überblick über die wichBgsten Eckpunkte der BesBm-

mungen zu erlangen. 

Der LeiFaden kann über den Link: 

h�p://www.verwaltung.steiermark.at/cms/dokumente/11679515_75853222/d9f8698a/

VERANSTALTUNGSLEITFADEN_Vereine%20NEU.10-2014.pdf 

heruntergeladen werden. 

WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR VEREINE! 


